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d) bei einer Kabeldurchgangs- oder Abzweigstation

die elektrischen Innen
einrichtungen ein
schließlich Durchgangs
sammelschiene, soweit 
sie dem EVB für die 
Durch- oder Weiter
leitung der Elektro
energie an andere Ab
nehmer dienen

Stich Schleife

die von der Durchgangs
sammelschiene abzweigende 
elektrische Inneneinrich
tung, die nur der Versor
gung des Abnehmers dient

Bei Stationen gemäß Buchstaben b und d, in denen die abnehmereigene Hochspannungsanlage vom Ab
nehmer betreut wird, sollen EVB- und Abnehmeran läge in Abstimmung mit dem EVB in getrennt zugäng
lichen Räumen der Station untergebracht werden.

3. Bei Anschluß der Anlage einer LPG oder eines Sonderabnehmers, der vorübergehend aus einer EVB-eigenen 
Station über einen Transformator des EVB beliefert wird:

für die Anschlußanlage des EVB

das Stationsgebäude sowie die 
elektrische Inneneinrichtung 
bis einschließlich Transforma
tor oder Niederspannungs- 
Sammelschiene

OriSnelL LPG oder
Sonderabnehmer

für die Abnehmeranlage

ab Niederspannungsanschluß 
am Transformator oder ab 
Ni ederspannungs-Sammel- 

schiene einschließlich An
schlußklemmen

Das gilt auch für Versorgungseinrichtungen — mit Ausnahme von Produktionsstätten -- der Konsumgenos
senschaften in ländlichen Gebieten.

(2) Im Falle des Abs. 1 Ziff. 2 kann bei Vorliegen begründeter Interessen des EVB für nebeneinanderliegende 
volkseigene Betriebe und Institutionen vom EVB eine gemeinsame Transformatorenstation vorgeschrieben wer
den.

Anmeldung, Ausführungsgenehmigung 
und Fertigmeldung

(1) Der berechtigte Hersteller hat bei dem zustän
digen Betriebsteil des EVB für jede Neuanlage oder 
Erweiterung mit Ausnahme von Nachinstallationen ge
mäß Abs. 5 die Genehmigung zur Ausführung der In
stallation vor Beginn der Arbeiten unter Verwendung 
der vorgeschriebenen Anmeldevordrucke (JSA, una 
JSA2) zu beantragen. Unvollständig ausgefüllte An
meldungen werden dem Hersteller zurückgesandt.

(2) Dem Antrag auf Anschluß einer Neuanlage oder 
wesentlichen Erweiterung sind die erforderlichen Pro
jektierungsunterlagen beizufügen. Soweit nach den

hierfür geltenden Bestimmungen* zu den Projektie
rungsunterlagen nicht bereits die notwendigen Geneh
migungen und Gutachten vorliegen, sind zu dem An
trag

a) bei Neuanschlüssen und Erweiterungen ab 25 kW — 
bei Wohnblocks, die mit Elektrowärmegeräten aus
gestattet werden, auch unter 25 kW Gesamt
leistung - die Zustimmung der Bezirks- bzw. 
Zentralstelle für wirtschaftliche Energieanwendung,

b) die Genehmigungen sonstiger zuständiger Organe 
und Dritter, z. B. Deutsche Reichsbahn, Grund
stücksei gentümer,

* Zum Beispiel Verfügung vom 30. September 1959 über die 
Genehmigung der Errichtung oder Veränderung von brenn- 
stoff-, brenngas- und elektroenergieverbrauchenden Anlagen 
(Verfügungen und Mitteilungen der Staatlichen Plankommis
sion Nr. 20Д959)


